
Infos/Hinweise Passwesen
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in diesem Informationsmaterial die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe 
gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung. 

Wo Vereine genannt sind, sind – wenn nicht anders formuliert – auch Spielgemeinschaften gemeint. 

-------------

Dieses Informationsmaterial wurde vom BHV nach bestem Wissen und Gewissen ausgearbeitet und soll lediglich eine Handreichung/Hilfestellung zur Klärung der häufigsten Fragen sowie der 
benötigten Unterlagen, etc. darstellen. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit und Ausschließlichkeit der Inhalte erhoben. Die zur Verfügung gestellten Informationen sind rechtlich stets 
unverbindlich. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass im Streitfall den hier dargelegten Kommentaren und Ansichten gefolgt wird. Eine Haftung für die in diesem 
Informationsmaterial veröffentlichten Informationen wird daher vom Bayerischen Handball-Verband grundsätzlich nicht übernommen. Im Zweifelsfall ist grundsätzlich die Passstelle zur Klärung (via 
E-Mail) mit detaillierter Beschreibung des Sachverhalts zu kontaktieren.
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Allgemeine Informationen
• Unterscheidung zwischen Spielberechtigung und Spielrecht

➢Spielberechtigung = Spieler hat Berechtigung überhaupt Handball zu 

spielen

➢Spielrecht = Spieler hat das Recht in Mannschaft(en) zu spielen

• Jugendlicher ≠ Jugendspieler

➢Jugendlicher = Spieler vor Vollendung 18. Lebensjahr

➢Jugendspieler = Spieler mit Spielrechten für Jugendaltersklassen
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Allgemeine Informationen
• Erwachsene: Erst- und Zweitspielrecht (genaueres 

unter „Erwachsenenspielrecht“)

• Jugend: Erst-, Zweit- und Drittspielrecht (genaueres 
unter „Jugendspielrecht“) 

• Erstspielrecht liegt immer im Erstverein und kann 
nicht abgetreten/gewechselt werden
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Allgemeine Informationen
• Alle Spielrechte (auch Erstspielrecht!) erlöschen 

automatisch zum Ende der Saison (30.06.) 

• Spielrechte müssen jede Saison neu festgelegt bzw. 
neu beantragt werden

• Nur Spielberechtigung bleibt bestehen
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Allg. Infos für Spielgemeinschaften
• Spielberechtigung liegt immer in einem Stammverein

• nur Spielrechte werden für die SG erteilt

• Einsätze innerhalb der SG zählen als Einsatz im 
Erstverein

➢ABER: Beachte dazu Fallbeispiel zur Teil-SG
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Erstausstellung
• Erstausstellung = Spielberechtigung
 
• nur möglich, wenn noch nie im In- und/oder Ausland eine 

Spielberechtigung bestanden hat 

• Auch, wenn 2, 3, 5, 10, … Jahre nicht mehr gespielt – egal, ob im 
In- oder Ausland – ist keine Erstausstellung mehr möglich

• Ab 01.07.2025 bei Erstausstellungen immer ID-Nachweis nötig 
(Personalausweis, Geburtsurkunde, andere amtliche Dokumente, die Personaldaten ausweisen)

• Besonderheit: Spieler:in ohne deutsche Staatsangehörigkeit
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Wiederaufleben
• Nur möglich für denselben Verein

➢Bei Vereinswechsel ist kein Wiederaufleben möglich! 

➢Auch innerhalb einer SG bei Stammvereinswechsel kein Wiederaufleben 

möglich!

• Wichtig: Abmeldung der Spielberechtigung führt nicht 
automatisch zum Erlöschen der Spielrechte

➢Bei Abmeldung und anschl. Wiederaufleben in derselben Saison bleiben 

Spielrechte weiterhin bestehen und können nicht nochmals beantragt 

werden
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Änderung persönlicher Passdaten
• Namensänderungen bzw. nachträgliche Änderungen an den 

Personenstammdaten über nuLiga:

• Upload: Nachweis = ID-Nachweis analog Erstausstellung 
(Geburtsurkunde, Personalausweis, Reisepass, etc.)
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9

• Grundsätzlich 
aber auch mit 
jedem 
Passantrag 
möglich

• Beispiel Antrag 
§ 15 (3) (gilt 
aber auch für 
alle anderen 
Anträge!)

• Roter Kasten = 
hier können 
Daten geändert 
werden

Änderung persönlicher 
Passdaten



Erwachsenenspielrecht
• Grundsätzlich: Erwachsene können unterhalb der 2. Liga pro Spieljahr 

in 2 Mannschaften spielen 

• Erstspielrecht wird durch den 1. Spieleinsatz in einer Mannschaft des 
Erstvereins (Meisterschaft und/oder Pokal!) oder durch verbindliche 
Erklärung bei Beantragung Zweitspielrecht in anderem Verein 
festgelegt

• Erfolgt Einsatz des Spielers ausschließlich innerhalb des Erstvereins, 
erfolgt auch Festlegung Zweitspielrecht durch den Spieleinsatz

• Auch „a.K.“-Mannschaften belegen ein Spielrecht!
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Erwachsenenspielrecht
• Einmaliger Wechsel des Zweitspielrechts bis zum 15.01. eines Jahres 

möglich

➢Innerhalb des Erstvereins möglich, aber auch Wechsel des Zweitvereins möglich

➢Wechsel muss immer beantragt werden 

➢Keine Wartefrist

• Werden alle Mannschaften im Erst- und Zweitverein, für die ein 
Spielrecht besteht, zurückgezogen, kann einmalig ein weiteres 
Spielrecht erteilt werden.

ACHTUNG! Beachte § 55 SpO!
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Erwachsenenspielrecht
• Zweitspielrecht kann auch für einen anderen Verein erteilt 

werden, aber… 

➢nur für Spieler ohne vertragliche Bindung

➢unterhalb Regionalliga

➢Entfernung zwischen Vereinssitzen muss min. 100 km (kürzeste Fahrstrecke 

gem. Google Maps) betragen (→ auch bei 99,9 km keine Erteilung möglich)

➢Zweitspielrecht kann nicht in derselben Spielklasse erfolgen, außer bei 

Einsatz in unterschiedlichen Staffeln derselben Spielklasse (z. B. BOL 

Alpenvorland → BOL Unterfranken)
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Jugendspielrecht
• Grundsätzlich: Jugendspieler können pro Spieljahr in 3 Mannschaften 

spielen, aber maximal in zwei Vereinen

• Wechsel Zweit-/Drittspielrecht nicht möglich

• „Aufsparen“ Zweit-/Drittspielrecht möglich (z. B. für späteren Einsatz in 
weiterer Altersklasse) 

• Bei Rückzügen kann das Spielrecht, das in der zurückgezogenen 
Mannschaft liegt, neu beantragt (bei Einsatz im Zweitverein) bzw. neu 
festgelegt (bei Einsatz im Erstverein) werden (und tritt an dessen 
Stelle) → ABER: Bestimmungen gem. § 19 müssen erfüllt 
sein/bleiben! 13



Jugendspielrecht
• Erstspielrecht analog Erwachsenenspielrecht 

➢Festlegung automatisch durch den 1. Spieleinsatz in einer Mannschaft des 

Erstvereins (Meisterschaft und/oder Pokal!) oder durch verbindliche Erklärung bei 

Beantragung Zweit-/ Drittspielrecht in anderem Verein 

➢Zweit- und Drittspielrecht kann im eigenen Verein wahrgenommen werden

ACHTUNG! Beachte weiterhin §§ 22 + 55 SpO!
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Jugendspielrecht
• Zweit-/Drittspielrecht in einem anderen Verein kann wahrgenommen 

werden…

➢… in der eigenen Altersklasse in einer Mannschaft, die höher spielt, als die 

Mannschaften, für die bereits Spielrechte in der betreffenden Altersklasse 

bestehen (§ 19 Abs. 3 lit. b))

und / oder

➢… in der nächsthöheren Altersklasse in einer Mannschaft, die höher spielt, als 

die Mannschaften, für die bereits Spielrechte in der betreffenden Altersklasse 

bestehen (§ 19 Abs. 3 lit. d))

ACHTUNG! Beachte weiterhin §§ 22 + 55 SpO!
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Jugendspielrecht
• Zweit-/Drittspielrecht in einem anderen Verein kann 

wahrgenommen werden…

➢… in der eigenen Altersklasse in einer Mannschaft, wenn der Erstverein 

keine Mannschaft in der betreffenden Altersklasse stellt (§ 19 Abs. 3 lit. 

c))

und / oder

➢… in der nächsthöheren Altersklasse in einer Mannschaft, wenn der 

Erstverein keine Mannschaft in der betreffenden Altersklasse stellt (§ 19 

Abs. 3 lit. c))

ACHTUNG! Beachte weiterhin §§ 22 + 55 SpO!
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Jugendspielrecht
• Sonderfall A-Jugendspieler: Für diese ist die nächsthöhere 

Altersklasse der Erwachsenenbereich

• Bedeutet für Spielrecht(e) im Zweitverein in einer 
Erwachsenenmannschaft:

➢… in der nächsthöheren Altersklasse in einer Mannschaft, die höher spielt, als 

die Mannschaften, für die bereits Spielrechte in der betreffenden Altersklasse 

bestehen (§ 19 Abs. 3 lit. d))

➢100km-Voraussetzung gilt ausschließlich für Erwachsene, nicht für A-Jugendspieler

ACHTUNG! Beachte weiterhin §§ 22 + 55 SpO!
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Jugendspielrecht
• Aber auch möglich:

➢… in der nächsthöheren Altersklasse in einer Mannschaft, wenn der Erstverein 

keine Mannschaft in der betreffenden Altersklasse stellt (§ 19 Abs. 3 lit. c))

!ACHTUNG!
Diese Möglichkeit gilt ausschließlich für A-Jugendspieler, nicht für 
Seniorenspieler! Für Erwachsene gelten ausnahmslos die Vorschriften 
gem. § 15 SpO!

ACHTUNG! Beachte weiterhin §§ 22 + 55 SpO!
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Jugendspielrecht in 
Erwachsenenmannschaften
• Abtretungseinschränkung für LV-/ bzw. DHB-Kaderspieler:innen 

entfällt

• Erteilung im Zweitverein immer möglich; Spielklasse nicht mehr 
entscheidend

➢…ABER: Für DHB-Kaderspieler:innen weiterhin Wahrnehmung nur ab der 

fünfthöchsten Spielklasse möglich
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Jugendspielrecht in 
Erwachsenenmannschaften
• Für erstmalige Erteilung des Spielrechts weiterhin ärztl. 

Unbedenklichkeitsbescheinigung/Attest erforderlich (Erst- und 
Zweitverein)

➢Attest darf am Tag der Beantragung nicht älter als maximal 1 Monat sein

➢Innerhalb des Erstvereins sind keine Folgeanträge notwendig

• Achtung! Wenn Zweit- und Drittspielrecht bereits vergeben ist 
Erteilung nicht mehr möglich (Es muss ein Spielrecht „übrig“ sein)

ACHTUNG! Beachte weiterhin §§ 22 + 55 SpO!
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Jugendspielrecht zur Qualifikation
• Grundsätzlich: Spielrechte zur Qualifikation bestehen ausschließlich 

für den Erstverein!

• Qualifikation gehört zum neuen Spieljahr!

• Spielrechte aus aktueller Saison haben keine Gültigkeit!

• Erteilte Spielrechte zur Qualifikation bleiben automatisch für 
Meisterschaftsspiele der neuen Saison bestehen (bis 30.06.des 
Folgejahres)!
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Jugendspielrecht zur Qualifikation
• Wechsel oder Neufestlegung nach der Qualifikation ist grundsätzlich 

nicht möglich

• Im Zweitverein ausschließlich in den Fällen gem. § 19, Abs. 3 c) 
und/oder e) möglich

➢Keine Mannschaft in der eigenen bzw. nächsthöheren Altersklasse

➢Nachmeldungen von Mannschaften in betreffender Altersklasse 

(in unterster Liga) für die Saison durch den Erstverein sind dann 

nicht mehr möglich!
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Stammvereinswechsel SG
• Neu: § 23, Abs. 6: „Der Wechsel eines Stammvereins innerhalb einer 

Spielgemeinschaft stellt einen Vereinswechsel dar.“

• Auch Stammvereinswechsel innerhalb der SG sind mit 
Wartefrist belegt
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Wartefristen
Erwachsenenbereich: • 2 Monate Wartefrist

• Zählung beginnt ab dem Tag nach der Teilnahme 
am letzten (Pokal-)Meisterschaftsspiel

Jugendbereich: • 2 Monate Wartefrist

• Zählung beginnt ab dem Tag nach der Teilnahme 
am letzten (Pokal-)Meisterschaftsspiel
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Wartefristen
Jugendbereich: Vereinswechsel im Zeitraum 15.03. – 31.05.:

• Entfall der Wartefrist zur Teilnahme an 
Qualifikationsspielen des neuen Vereins

ABER:

• Wartefrist bleibt bestehen 

− für die Teilnahme an Spielen der laufenden 
Saison des neuen Vereins

− für die Inanspruchnahme des Spielrechts in 
einer Erwachsenenmannschaft

25



Wartefristen
Jugendbereich: Vereinswechsel im Zeitraum 15.03. – 31.05.:

• Jedes weitere Spielrecht im Zweitverein erst ab 
15.10. möglich

ACHTUNG: Betrifft auch Spielrecht zur 
Qualifikation (§ 19 (11))!!!!

• Erneuter Vereinswechsel (z. B. nach Quali) 
frühestens zum 15.10. möglich (unabhängig von Tag 
der Antragstellung)! Einzig mögliche Ausnahmefälle: 
§ 27 e) und g) SpO 

• Beachte: Spielt der Spieler über die Qualifikation 
hinaus, z. B. im September beim 1. Saisonspiel am 
10.09., mit, verlängert sich die Wartefrist über den 
15.10. hinaus bis zum 11.11.!
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Internationale Transfers
• Notwendig:

➢Sobald einmal Spielberechtigung im Ausland bestand

➢Egal, ob letztes Spiel 5, 10, 20, 50, … Jahre her ist

➢Egal, ob Austauschschüler/-student, Flüchtling* oder „normaler Spieler“

− Das Thema Flüchtlinge wird von DHB/IHF höchst sensibel behandelt. Grundsätzlich gelangen die 

Informationen und Dokumente bei Transfers von Flüchtlingen nie an das Heimatland, sondern 

gehen sofort zur IHF. In diesen Fällen bitte unbedingt gesonderten Hinweis an die Passstelle 

geben!
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Internationale Transfers
• Beantragungsprozess:

➢Internationaler Freigabeantrag inkl. Unterlagen wird digital beim DHB gestellt

➢Link: Antragsformular für Internationale Verbandswechsel

➢Weiterer Prozess siehe Homepage: https://www.bhv-

online.de/filemanager/BHV/Daten/Passwesen/2025_/Internationale%20Transfe

rs/2025-06-dhb-ablauf-internationale-transfers-mit-hinweisen-bhv-v2.pdf 
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Internationale Transfers
• U16: keine Bearbeitungsgebühr DHB, i. d. R. keine Transfergebühren 

IHF/EHF (Ausnahmen aber möglich!), BHV-Gebühr für Vereinswechsel 

• Ü16: Bearbeitungsgebühr DHB (soweit erforderlich) + Transfergebühren 
IHF/EHF (soweit erforderlich) + BHV-Gebühr für Vereinswechsel

➢Sonderfall: Spieler:in hat länger als 2 Jahre nicht gespielt → i. d. R. keine 

Transfergebühren; Ausnahmen aber möglich!
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Internationale Transfers

30

Bereits bei Beantragung einzuzahlen (Überweisungsbestätigung mit Antrag bei DHB 

einzureichen)!

Erst nach Aufforderung einzuzahlen!

Achtung! Transfergebühren Stand 
01.07.2024! Ändern sich i. d. R. jährlich!



Internationale Transfers
• Ablauf internationaler Verbandswechsel (wenn bereits im Ausland gespielt wurde):

• Zunächst: Antragstellung auf internationalen Transfer über DHB (keine sofortige 
Spielberechtigung möglich), ggf. inkl. Überweisung Bearbeitungsgebühr

• Anschließend: Antrag auf Vereinswechsel über System (ab Antragstellung beim DHB möglich)

• Zahlung der Transfergebühren gem. Information DHB

• Transfer-Zertifikat durch DHB an Passstelle und durch Passstelle an Verein

• Erteilung der Spielberechtigung über die Passstelle ab diesem Datum

➢ Einsatz Spielerin/Spieler in Pokal-/Meisterschaftsspielen ist erst nach finaler Ausstellung des 

Passes möglich!
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Erstausstellung Nicht-Deutsche-
Staatsbürgerschaft
• Gem. Reglement für Verbandswechsel IHF muss ohne deutsche 

Staatsbürgerschaft Transferantrag über DHB an IHF/EHF gestellt 
werden, um Spielberechtigung in Deutschland zu erhalten

• Bei doppelter Staatsbürgerschaft überwiegt Deutsche, somit ist „ganz 
normale“ Erstausstellung möglich

• Auch bei Minderjährigen (0-18 Jahre)

• Staatsbürgerschaft daher nun auch für System-Anlage relevant und 
muss mit Angaben auf amtl. Dokument übereinstimmen 
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Erstausstellung Nicht-Deutsche-
Staatsbürgerschaft
• Sonderfall: Ist ein/e Spieler:in unter 16 Jahre alt und wurde in 

Deutschland geboren, besitzt aber keinen deutschen Pass (Prüfung 
durch Geburtsurkunde etc.), muss für diesen Spieler kein internationaler 
Transfer beantragt werden. Vorausgesetzt hierfür wird, dass er/sie 
auch in keinem anderen Land gespielt hat.
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Erstausstellung Nicht-Deutsche-
Staatsbürgerschaft
• Ablauf (DHB-Vorgabe):

U16 Spieler*innen

• Zunächst: Antragstellung auf internationalen Transfer über DHB (notwendig!)

• Anschließend: Antrag auf Erteilung einer Spielberechtigung über System (nur, wenn noch nie gespielt, ab 
Antragstellung beim DHB möglich)

• Sofortige Erteilung der Spielberechtigung über die Passstelle möglich (keine Wartezeit)

• Transfer-Zertifikat durch DHB an Passstelle und durch Passstelle an Verein

Ü16 Spieler*innen

• Zunächst: Antragstellung auf internationalen Transfer über DHB (keine sofortige Spielberechtigung 
möglich)

• Anschließend: Antrag auf Erteilung einer Spielberechtigung über System (nur, wenn noch nie gespielt, ab 
Antragstellung beim DHB möglich)

• Transfer-Zertifikat durch DHB an Passstelle und durch Passstelle an Verein

• Erteilung der Spielberechtigung über die Passstelle ab diesem Datum

➢ Einsatz Spielerin/Spieler in Pokal-/Meisterschaftsspielen ist erst nach finaler Ausstellung des Passes möglich!
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Erstausstellung Nicht-Deutsche-
Staatsbürgerschaft
• Gebühren:

U16 Spieler:innen

• keine Bearbeitungsgebühr DHB, nur BHV-Gebühr Erstausstellung 

Ü16 Spieler:innen 

• Bearbeitungsgebühr DHB (soweit erforderlich) + BHV-Gebühr Erstausstellung 
(Anm.: Sollte sich herausstellen, dass bereits in einem Land Spielberechtigung bestanden hat, 
sind ggf. Transfergebühren an EHF/IHF + abgebenden Verband zu entrichten)
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Hinweise
• Regelungen des Passrechts sehen keine Öffnungsklauseln für 

Landesverbände vor

➢Wir sind alternativlos an Vorgaben des Bundesrechts gebunden

• Vorgaben der SpO gelten „nur“ (verbandsübergreifend) innerhalb 
Deutschlands! Internationale Spielrechte gibt es nicht!

• Neue Antragsformulare auf Homepage beachten & verwenden

➢ Bitte stets auf Aktualität achten (versioniert)

➢ Veraltete Anträge werden aus juristischen Gründen ohne Übergangsfrist 

abgelehnt
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Hinweise
Anfragen zum Passwesen können aus rechtlichen Gründen 
ausschließlich schriftlich bearbeitet werden. 
Daher sind alle Anfragen zu Spielrechten per Mail bei der Passstelle 
einzureichen (passwesen@bhv-online.de). 

Telefonische oder mündliche Auskunft ist nicht möglich. 
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Kontakt

38

Simon Ludwig
(Spielbetrieb / Passwesen / Ehrungen)

(089) 250060-750
passwesen@bhv-online.de

Bayerischer Handball-Verband
Georg-Brauchle-Ring 93

80992 München
www.bhv-online.de 

Montag – Donnerstag 
09:00 – 12:00 & 13:00 – 

15:00 Uhr

Freitag 
09:00 – 12:00 Uhr
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